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BETRIEBSFÜHRUNG

Das Gericht hatte einen Fall zu be-
urteilen, bei dem es um die Er-
neuerung einer bisher befristeten 

Durchleitungsdienstbarkeit für eine Hoch-
spannungsleitung ging. Die eidgenössische 
Schätzungskommission als Vorinstanz 
hatte die Enteignungsdauer auf 25 Jahre 
festgesetzt, weil das Werk eine Entschädi-
gungszahlung über einen Zeitraum von 
25 Jahren gemäss den empfohlenen Ent-
schädigungsansätzen verlangte. 

Spaltung nur vertraglich weiterhin 
möglich 
Das Bundesverwaltungsgericht kam zum 
Schluss, dass das Vorgehen der Schät-
zungskommission, welche zur Herstel-
lung der Kongruenz die Enteignungsdau-
er auf die beantragte Entschädigungsdauer 
beschränkte, im Einklang mit der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung stehe und 
daher nicht zu beanstanden sei. Die Be-
schränkung der Enteignungsdauer auf 25 
Jahre könne auch nicht als unangemes-
sen eingestuft werden. Die Spaltung von 
Dienstbarkeitsdauer und Entschädigungs-
dauer könne jedoch allenfalls vertraglich 

Dauer und 
Entschädigung 
müssen 
übereinstimmen
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Bei einer unbeschränkten Vertragsdauer  
der Durchleitungsdienstbarkeit müssen  

neue Entschädigungsansätze noch ausge
handelt werden. Bild: Swissgrid
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Bisher wurden Grundeigentümern für die Durch
leitung von Stromleitungen und von erdverlegten  
Leitungen ein Dienstbarkeitsvertrag für die Dauer  
des Bestandes der Leitung und eine Entschädigung 
der Dienstbarkeit alle 25 Jahre angeboten. Das Bundes
verwaltungsgericht hat nun aber festgehalten, dass 
eine Spaltung von Dienstbarkeits und Entschädigungs 
dauer nicht aufgezwungen werden kann.

vereinbart werden (BVGer A– 1000 / 2021, 
E. 20.3). Bei den empfohlenen Entschädi-
gungsansätzen handelt es sich um gemein-
same Empfehlungen des Schweizer Bau-
ernverbandes (SBV), des Verbandes der 
Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen 
(VSE), der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB), der Swisscom, der Swissgrid sowie 
bei erdverlegten Leitungen und Schächten 
auch des Verbandes Schweizer Abwasser- 
und Gewässerschutzfachleute (VSA) und 
des Schweizerischen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (SVGW).

Nur die Dauer war bisher ungeregelt
In den Diskussionen zwischen den Wer-
ken und den Grundeigentümern wird von 
den Werken auch immer wieder behaup-
tet, dass die Entschädigungsregelung mit 

 einer unbeschränkten Dauer und einer Ent-
schädigungszahlung alle 25 Jahre mit dem 
Schweizer Bauernverband vereinbart wor-
den sei. Dem ist aber nicht so. Die gemein-
samen Empfehlungen mit dem Schweizer 
Bauernverband beinhalten nur die Entschä-
digungsansätze für elektrische Freileitun-
gen und Masten sowie für Schächte und 
erdverlegte Leitungen für die Dauer von 25 
und 50 Jahren. Eine Auszahlung der Ent-
schädigung alle 25 Jahre ist darum zu emp-
fehlen, weil so jede Generation einmal für 
die Duldung der Durchleitung entschädigt 
wird. Über weitere Bestandteile des Dienst-
barkeitsvertrages wie die Vertragsdauer be-
steht keine gemeinsame Empfehlung.

Entschädigungsansätze noch offen 
Aufgrund des erwähnten Urteils ist nun 
für die Grundeigentümer die rechtliche 
Situation so weit klar, dass sie eine unbe-
schränkte Vertragsdauer bei einer Durch-
leitungsdienstbarkeit nicht akzeptieren 
müssen, wenn nur die Entschädigungs-
ansätze für 25 oder für 50 Jahre angebo-
ten werden. Will das Werk eine Dienstbar-
keit für eine unbestimmte Dauer enteignen, 
muss auch eine entsprechende Entschädi-
gung angeboten werden. Die gemeinsamen 
Empfehlungen sehen aber keine Entschädi-
gungsansätze für eine unbestimmte Dauer 
vor. Ob eine Dienstbarkeit für eine unbe-
stimmte Dauer mit einer vom Werk fest-
gelegten einmaligen Entschädigung gegen 
den Willen des Grundeigentümers durch 
die Gerichte geschützt würde, bleibt daher 
ungeklärt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass mit Verhandlungen eine Lösung ge-
funden wird. n


